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Sicherheitspolitik

Clans, Stamme und andere Freunde

Die Sicherheitspolitik tut sich schwer mit der segmentédren, oder staaten-
losen Gesellschaft. Zwischendurch gelingt es, «Deals» zu schliessen.
Doch viel 6fters ist man perplex, wie widerspriichlich Stamme, Clans und

andere Netzwerke handeln. Dieses Erstaunen zeugt vielmehr vom

Unvermdogen, solche Gesellschaften zu verstehen.

Henrique Schneider, Redaktor ASMZ

Ob die Piraten von Somalia, das Stam-
mesgebiet im Afghanistan, die nordal-
banischen und westkosovarischen Berge
oder die Gebiete der Kachin in Burma/
Myanmar: das sind alles segmentire Ge-
sellschaften. Dieser Ausdruck bezeich-
net eine Gesellschaft, deren strukturelles
Grundprinzip die An-
einanderreihung un-
abhingiger, gleichar-
tiger Einheiten ist.
Diese gleichartigen
Einheiten oder eben
Segmente  konnen
Clans, Dorfer, Stim-
me, Lineages und an-
deres sein. Buchtitel
wie «Tribes Without
Rulers» (Middleton/
Tait 1958) oder «Re-

gulierte  Anarchie» EiniDoHiaes Kaghin.

namlich genauso ausgefeilt und sogar in-
stitutionalisierter als jene moderner Staa-
ten sein.

Die albanische Stammesgesellschaft, bei-
spielsweise, kennt (oder kannte) ein kom-
plexes System von Abhingigkeiten inner-
halb und zwischen ihren Untergruppen.
In grossen Stammesversammlungen wur-
de verhandelt, bis Konsens erreicht wur-
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(Sigrist 1967) verwei-
sen auf das Hauptcharakteristikum seg-
mentirer Gesellschaften: das Fehlen von
staatlicher Herrschaft.

So unterschiedlich segmentire Ge-
sellschaften untereinander sein kdnnen:
Die Nordamerikanische und Europiische
Sicherheitspolitik macht immer wieder
die gleichen drei Fehler im Umgang mit
ihnen. Und ist immer wieder erstaunt {iber
das eigene Unvermdgen, das schnell in
eine Abschitzung verwandelt wird. Wel-
ches sind diese Fehler?

Primitive Gesellschaft

Den ersten Fehler beging schon der Er-
finder des Begriffes, Emile Durkheim. Er
stellte die segmentire Gesellschaft als «pri-
mitiver» Typus der modernen, zentralisier-
ten Gesellschaft gegeniiber. Historisch ist
diese Rangfolge sogar noch méglich. Die
segmentire Gesellschaft war vor dem Na-
tionalstaat da. Aber die Idee des «Primiti-
ven fiihrt zu einer Unterschitzung ihrer
politischen Mechanismen. Diese kénnen

20

de. Ohne ihn gab es keine Entscheidung.
Ahnlich subtil funktionieren die Gumsa-
Kachin. Hier versuchen untereinander
wetteifernde «Dorffiirsten», die jeweilige
Gunst der Stunde zu ihrem Nutzen ein-
zusetzen. Diese Gunst kann sowohl Al-

«Drei Fehler sind typisch
im Umgang mit segmentaren
Gesellschaften.»

lianzen mit der burmesischen Zentralre-
gierung als auch Abmachungen mit China
bedeuten. Fiir die Angehérigen des Dor-
fes ist das Handeln des «Fiirsten» nicht nur
vorhersehbar, es ist auch erwiinscht.

Der Fehler, segmentire Gesellschaften
als namentlich politisch riickstindig an-
zusehen, verleitet zu Fehleinschitzungen.
Oft wird dabei gedacht, ihre Gunst sei

durch das eine oder andere Geschenk zu
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erkaufen. Oder man konne sie befrieden,
indem man sie «anerkennt». Damit un-
terschitzt man die politischen Abliufe der
segmentiren Gesellschaften und vielmehr
noch ihr Eigenverstindnis. Nur weil man
keinen Staat hat, heisst das nicht, man sei
apolitisch.

Alle sind gleich

Der zweite Fehler ist die Vorstellung,
alle segmentiren Gesellschaften seien
gleich. Meist werden sie ohnehin als Stam-
mesgesellschaften verstanden. Und weil
jeder Stamm einen Hiuptling zu haben
hat, wird einseitig auf Verhandlungen mit
dem Hiuptling gesetzt. Neben der Un-
terschitzung der politischen Komplexitit,
ist dieses Unverstindnis fiir Differenzie-
rung eines der wichtigsten Griinde fiir das
Scheitern von Sicherheitspolitik an der seg-
mentiren Gesellschaft.

Ja, die Gumsa-Kachin haben einen
Stamm, doch viel wichtiger ist die Stel-
lung des «Dorffiirsten». Noch wichtiger
ist jedoch die Stellung jener Person, meist
eines Bruders von ihm, die bereit ist, aus-
zuziehen und ein neues Dorf zu formie-
ren. Und ja, die Yanomami-Indianer ha-
ben einen Hiupding; doch dieser darf
nie fiir oder iiber die Bruderschaft ent-
scheiden — genauso wenig wie ein alba-
nischer Dorfvorsteher. Und im afghani-
schen Waziristan haben die Stimme zwei
voneinander unabhingigen Organisatio-
nen, eine fiir den Frieden und eine fiir den
Krieg.

Den Fehler, segmentire Gesellschaften
fiir einander gleich zu setzen, verleitet zur
Unterschitzung lokaler Gegebenheiten.
Und dieser Fehler hat sich in der Ge-
schichte der Sicherheitspolitik perpetu-
iert. Genauso wie die Briten meinten,
Stimme in Afrika zu erkennen, meinte
die NATO, die politische Beschaffenheit
der Einsatzgebiete Kosovo und Bosnien
seien dhnlich. Nein, nur weil man eine
spezifische segmentire Gesellschaft kennt,
kennt man noch lange nicht alle.



Pashtunen bei einer Stammesversammlung.
Bild: wikimedia

Stabile Ordnung

Der dritte Fehler ist zu meinen, die Ord-
nung in der segmentiren Gesellschaft sei
stabil. Oft wird dieser Fehler begangen,
weil die segmentire Gesellschaft als Fossil
lingst vergangener Zeit angesehen wird.
Und weil Fossile bekanntlich unbeweglich
sind, so haben auch diese Gesellschaften
steinern zu sein.

Genauso wie es in den Nationalstaaten
zu Regierungswechseln kommen kann,
kénnen sich in segmentiren Gesellschaf-
ten politische Gegebenheiten dndern. Das
ist insbesondere in jenen Gesellschaften
der Fall, wo der Wettbewerb #dhnlich wie
in den europiischen Demokratien ein po-
litisches Prinzip ist. Das ist zum Beispiel
in Somalia und den siidostasiatischen In-
seln der Fall. Oft auch in vielen Lineages
in Zentralafrika. Die stabile Ordnung ist

«Wir wollen
die segmentare Gesellschaft
nicht verstehen.»

auch dort nicht gegeben, wo die segmen-
tire Gesellschaft von verschiedenen an-
deren Loyalititsnetzwerken iiberlagert ist,
beispielsweise im Kaukasus oder in Afgha-
nistan.

Immer wieder, wenn die Sicherheitspo-
litik «Deals» mit der segmentiren Gesell-

schaft macht, ist sie erstaunt, wie schnell
diese Abmachungen in die Briiche ge-
hen. Afghanistan ist ein gutes Beispiel da-
fiir. Doch die Erkldrung ist einfach: Wo
es Wettbewerb um Macht gibt und die
Macht nicht nur von der segmentiren Or-
ganisation, sondern auch von — zum Bei-
spiel — Religion abhingt, sorgt das Wett-
bewerbsprinzip fiir viel Dynamik. So etwa
wie das Wettbewerbsprinzip in den USA
dafiir sorgt, etwa alle zwei Jahre neue
Machtkonstellationen zu haben. Nur weil
die segmentire Gesellschaft linger besteht
als der Nationalstaat, heisst das nicht, sie
sei weniger dynamisch.

Was ist zu tun?

Es gibt aber zwei Charakteristika, die al-
len segmentiren Gesellschaften — vielleicht
allen Gesellschaftsformen tiberhaupt —zu-
kommt. Zuniichst wachen sie eifersiichtig
tiber ihren eigenen Fortbestand. Die seg-
mentire Gesellschaft hilt an ihrer Freiheit
vor dem Staat eisern fest. Und: Wenn im-
mer Segmente die eigene Macht oder Frei-
heit ausdehnen kdnnen, werden sie es tun.

Damit ist die Antwort auf die Tun-Fra-
ge eigentlich einfach: Segmentire Gesell-
schaften sind als politische Gemeinschaf-

«lhre Freiheit — das ist der
segmentdren Gesellschaft
am wichtigsten.»

ten eigenen Typs zu behandeln. Jede ein-
zelne von ihnen ist ebenfalls dynamisch
und «sui generis» anzusehen. Das bedeu-
tet: Wenn ein sicherheitspolitscher Einsatz
ansteht, der Nihe oder gar Zusammenar-
beit mit segmentiren Gesellschaften erfor-
dert, ist jene sehr lokale Gesellschaft zu
analysieren. Und das muss véllig unabhin-
gig von allem, was man bisher tiber andere
dhnliche Gesellschaften lernte, geschehen.

Doch das ist einfacher gesagt, als ge-
tan. Die Griinde dafiir sind das fehlen-
de Interesse fiir solche «theoretischen» Un-
tersuchungen einerseits und die Dyna-
mik der Sicherheitspolitik andererseits. Da
sie selbst «politisiert» ist, setzt sie oft auf
schnell-wirkende Hebel. Und das sind
zunichst einmal gute «Deals» mit den
scheinbaren Vertretern der segmentiren
Gesellschaft. Diese institutionelle Perpe-
tuierung von Fehlverhalten kann man ge-
trost als vierten Fehler zihlen. |

Sicherheitspolitik

Aus dem Bundeshaus

Sie lesen hier von
der dritten Woche
der Friihjahrsses-
sion 2016 der Eid-
gendssischen Rite
sowie (iber seithe-
rige Geschehnisse
und Parlamentari-
sche Vorstosse (PV).

Das Parlament verabschiedete am 18.
Mdrz die Vorlage «Weiterentwicklung der
Armee — Anderung der Rechtsgrundla-
gen» (14.069), insbesondere Miljtirge-
setz (MG), Armeeorganisation (AO) und
«Bundesbeschluss zum Zahlungsrah-
men der Armee 2017-2020» mit 20 Mil-
liarden Franken. Die Gesetzesdnderun-
gen wurden im Bundesblatt Nr. 12 vom
29. Mdrz 2016 verdffentlicht, und die
Referendumsfrist lduft am 7. Juli 2016
ab. Nach dem Stdnderat verwarf auch
der Nationalrat die Standesinitiative
Bern «Die zentrale Staatsaufgabe <Si-
cherheit: muss wieder ernst genommen
werden» (15.307; 72:120:1). Weitere PV
betreffen das Grenzwachtkorps (15.311),
Waffen der Zoll- und Polizeibehérden
(16.3236), Schengen-Dublin/Sicher-
heitslage Europa (16.3242), Waffen-
recht EU/Schweiz (16.5052), Taschen-
munition (16.5115), Arbeit der Offiziere
(16.5142) sowie Frischmilch fiir die Ar-
mee (14.4265).

Der Chef VBS ernannte erneut einen
militdrischen Berater und sistierte vor-
ldufig das Vorhaben BODLUV 2020. Er
setzte sowohl eine Findungskommission
fiir die Suche eines Nachfolgers des per
Ende 2016 abtretenden Chefs der Armee
als auch eine Begleitgruppe fiir die Eva-
luation und Beschaffung eines neuen
Kampfflugzeuges ein. In Erinnerung ge-
rufen seien erstens die «Botschaftzur Le-
gislaturplanung 2015-2019» (16.016)
mit dem Ziel 15: «Die Schweiz kennt die
inneren und dusseren Bedrohungen ihrer
Sicherheit und verfiigt iiber die notwen-
digen Instrumente, um diesen wirksam
entgegenzutreten.» Zweitens: Die erst-
malige «Botschaft iiber den Zahlungs-
rahmen der Armee 2017-2020, das Rlis-
tungsprogramm 2016 und das Immo-
bilienprogramm VBS 2016» (Armeebot-
schaft 2016; 16.026). Drittens: «Bericht
des Bundesrates (iber die Sicherheitspo-
litik der Schweiz» (Entwurfvom 26. Okto-
ber 2015).

Oberst aD Heinrich L. Wirz
Militdrpublizist/Bundeshaus-Journalist
3047 Bremgarten BE

Allgemeine Schweizerische Militdrzeitschrift 05/2016 21



	Clans, Stämme und andere Freunde

